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Vorbemerkungen zur ersten Auflage
Inspiriert durch fortschrittliche Verfassungs- und Gesetzestexte anderer Nationen, namentlich der USA und Deutschlands, hat die Dachorganisationenkonferenz der privaten Behindertenhilfe (DOK) 1995 eine Arbeitsgruppe damit beauftragt, die Situation in der Schweiz zu beurteilen und gegebenenfalls Vorschläge zur Änderung der Schweizerischen Bundesverfassung vorzulegen.

In der Diskussion über die Notwendigkeit der Ergänzung der Bundesverfassung stand die Frage im Vordergrund, ob in der Schweiz behinderte Menschen Diskriminierungen und Benachteiligungen ausgesetzt sind. Falls ja, sollte dargestellt werden, welche Personengruppen in welchen Lebensbereichen betroffen sind.

Der vorliegende Bericht der Arbeitsgruppe ist die erstmalige Sammlung rechtlicher und faktischer Diskriminierungsbeispiele, gegliedert nach Lebensbereichen. Das Augenmerk richtet sich dabei vor allem auf Gebiete, in denen regelmässig viele Menschen Diskriminierungen ausgesetzt sind. Der Bericht ist so angelegt, dass er bei Bedarf erweitert und aktualisiert werden kann. Er ist Argumentationshilfe für alle, die sich für die Rechtsgleichheit behinderter Menschen einsetzen. Er erhebt keinen Anspruch auf Wissenschaftlichkeit oder Vollständigkeit.

Der Bericht beschränkt sich nicht darauf, faktische und rechtliche Benachteiligungen aufzuzeigen, sondern er will gleichzeitig Lösungsansätze im Sinn gesetzgeberischer Anregungen skizzieren. Den Autorinnen und Autoren ist es zunächst darum gegangen, die Ziele einer Antidiskriminierungs-Gesetzgebung zu formulieren. Über den Weg, wie diese Ziele erreicht werden können, wird eine vertiefte Diskussion stattfinden müssen.

Unbearbeitet geblieben sind all jene zwischenmenschlichen Verhaltensweisen, die zwar die Teilnahme behinderter Menschen am gesellschaftlichen Leben zum Teil erheblich beeinträchtigen, sich aber letztlich einer Regelung durch rechtliche Normen entziehen, weil sie beispielsweise die individuelle Beziehungsebene betreffen.

Das Ergebnis der Arbeit zeigt mit aller Deutlichkeit, dass Behinderten-Diskriminierung nicht die Ausnahme ist, sondern eine überaus verbreitete Erscheinung.

Der Bericht will zur Aufklärung und Sensibilisierung Betroffener wie Nichtbetroffener beitragen. Die Behinderten müssen lernen, ihre gemeinsamen Grundanliegen zu verstehen und zu formulieren. Sie müssen beginnen, sich als politische Kraft zu begreifen und entsprechend zu handeln. Das vorwiegend auf die "eigene" Behinderungsart gerichtete Denken und Wirken der einzelnen Individuen und ihrer Organisationen ist zwar nützlich, was die unmittelbare Betreuung und Unterstützung angeht. In politischer Hinsicht dagegen verzettelt diese traditionelle Haltung die Kräfte und verhindert geschlossenes Auftreten.

In der Schweiz sind schätzungsweise mehr als eine halbe Million Menschen behindert. Diese grosse Minderheit kann nur wirkungsvoll gegen ihre Diskriminierung vorgehen, wenn sie gemeinsam handelt.

Die Verantwortlichen in Politik, Verwaltung und Praxis sind aufgerufen, gemeinsam mit den Betroffenen ein neues Bild des behinderten Menschen zu entwickeln und auch in der Schweiz endlich einen Kurswechsel hin zu Integration statt Aussonderung, zu Selbstbestimmung statt Bevormundung und zu Gleichstellung statt Diskriminierung vorzunehmen.

Novaggio, anfangs März 1996




Im Namen der Arbeitsgruppe:










Ruedi Prerost

Vorbemerkungen zur zweiten Auflage
Seit ihrem Erscheinen ist die vorliegende Schrift bei Behinderten wie Nichtbehinderten auf erfreulich grosses Interesse gestossen. Zahlreiche Anregungen haben uns veranlasst, eine aktualisierte, aber im wesentlichen unveränderte zweite Auflage herauszugeben. Ergänzend sind Anliegen aus Blinden- und Gehörlosenkreisen eingeflossen. Neuerungen finden sich vor allem in den Kapiteln „Kommunikation“, „Wohnen“ und „Vormundschaft“.

Zahlreiche Reaktionen - nicht zuletzt von Parlamentarierinnen und Parlamentariern - bestätigen, dass der Kerngehalt einer neuen Behindertenpolitik auch in unserem Land verstanden wird: Gleichstellung von Behinderten ist eine Frage der Menschenrechte und zielt nicht auf den Ausbau des Sozialstaates. Integration bedeutet, allen Behinderten die Gelegenheit zu geben, sich selbst in die Gesellschaft zu integrieren.

Novaggio, Januar 1998







    Ruedi Prerost
Bezugsquellen
„Diskriminierung behinderter Menschen in der Schweiz“ ist in deutsch- und französischsprachiger Version gedruckt oder auf Diskette gratis zu beziehen bei den Mitgliedern der Dachorganisationenkonferenz der privaten Behindertenhilfe (DOK):

· ASKIO Behinderten-Selbsthilfe Schweiz, Effingerstr. 55, 3008 Bern, 
Tel. 031/390 39 39, Fax 031/390 39 35

· Bund Schweiz. Schwerhörigen-Vereine BSSV, Postfach, 8042 Zürich, 
Tel. 01/363 12 00, Fax 01/363 13 03

· insieme Schweiz Vereinigung der Elternvereine für geistig Behinderte, Postfach 827, 2501 Biel/Bienne, Tel. 032/322 17 14, Fax 032/323 66 32

· Pro Mente Sana, Postfach, 8042 Zürich, Tel. 01/361 82 72, Fax 01/361 82 16

· Pro Senectute Schweiz, Postfach, 8027 Zürich, Tel. 01/283 89 89, Fax 01/283 89 80

· Schweizer Paraplegiker-Vereinigung, Kantonsstr. 40, 6207 Nottwil, 
Tel. 041/949 54 00, Fax 041/939 54 39

· Schweiz. Arbeitsgemeinschaft zur Eingliederung Behinderter SAEB
(Adresse wie DOK, s. unten)

· Schweiz. Informations- und Dokumentationsstelle für Autismusfragen, 
Petrus-Kanisius-Gasse 21, 1700 Freiburg, Tel. 026/300 77 00, Fax 026/300 97 49

· Schweiz. Invalidenverband SIV, Postfach, 4601 Olten, 
Tel. 062/206 88 88, Fax 062/206 88 89

· Schweiz. Rheumaliga SRL, Postfach, 8038 Zürich, Tel. 01/482 56 00, Fax 01/482 64 39

· Schweiz. Vereinigung der Eltern blinder und sehschwacher Kinder SVEBK, 
Friedackerstr. 6, 8050 Zürich, Tel. 01/312 48 40, Fax 01/313 04 75

· Schweiz. Vereinigung gegen Tuberkulose und Lungenkrankheiten SVTL, 
Postfach 8266, 3001 Bern, Tel. 031/302 08 22, Fax 031/302 88 33

· Schweiz. Vereinigung Morbus Bechterew, Röntgenstr. 22, 8005 Zürich, 
Tel. 01/272 78 66, Fax 01/272 78 75

· Schweiz. Vereinigung PRO INFIRMIS, Postfach 1332, 8032 Zürich, Tel. 01/388 26 26, Fax 01/388 26 00

· Schweiz. Vereinigung zugunsten cerebral Gelähmter SVCG, Postfach 100, 
4504 Solothurn, Tel. 032/622 22 21, Fax 032/623 72 76

· Schweiz. Zentralverein für das Blindenwesen SZB, Schützengasse 4, 9000 St.Gallen, Tel. 071/223 36 36, Fax 071/222 73 18

· Verband der heilpädagogischen Ausbildungsinstitute der Schweiz VHpA, 
Obergrundstr. 61, 6003 Luzern, Tel. 041/226 45 45, Fax 041/226 30 41

Personen, die nicht Mitglied eines der oben genannten Verbände sind, können den Bericht direkt beziehen bei der DOK, Bürglistrasse 11, 8002 Zürich, Tel. 01/201 58 26, Fax 01/202 23 77
Die italienischsprachige Version wird in Druck- und Diskettenfassung vertrieben durch die Federazione ticinese per l’integrazione degli andicappati (FTIA), Via Berta 28, c.p. 834, 6512 Giubiasco, Tel. 091/857 80 80, Fax 091/857 88 84. Diese organisiert auf Anfrage auch die Herstellung von blinden- und sehbehindertengerechten Versionen.

Bezugsquellen für Tonbandkassette-, Grossschrift- und Brailleversion:

· in deutscher Sprache: Schweiz. Blinden-Bund (SBB), Zentralsekretariat, 
Postfach 9069, 8050 Zürich, Tel. 01/317 90 00, Fax 01/317 90 01
· in französischer Sprache: Fédération suisse des aveugles et malvoyants (FSA/SBV, Schweiz. Blinden- und Sehbehindertenverband), secrétariat romand, 17, av. de la Gare, 1003 Lausanne, Tel. 021/311 22 11, Fax 021/311 22 30

Nachdruck mit Quellenangabe erwünscht!

1. Schule
1.1 Regelschule - Sonderschule
a) Benachteiligung:
In der Schweiz existiert heute ein differenziertes Sonderschul- und Therapieangebot für Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedürfnissen, welches jedem Kind eine adäquate Bildung erlaubt. "Sondermassnahmen", gerade im schulischen Bereich, haben aber immer auch separativen Charakter. Der daraus resultierende Einfluss auf die spätere Entwicklung und Stellung im gesellschaftlichen und beruflichen Leben ist gross und kann in seinem negativen Ausmass wohl nur von den Betroffenen selber wahrgenommen werden.

Der Zutritt bzw. die Zufahrt zu Regelschulen (Primar-, Sekundar- und Mittelschulen) ist - vor allem bei älteren Schulbauten - vielfach durch architektonische Barrieren erschwert. Ausnahmen bilden hier neuere Schulhäuser, welche gewöhnlich mit Aufzügen ausgestattet sind, sowie die oft vorbildlichen architektonischen Lösungen bei Bauten im Hochschulbereich.

Über die Aufnahme bzw. Nichtaufnahme eines behinderten Kindes in die Regelklasse im Vorschul-, Primar- und Sekundarschulbereich entscheiden die Schulbehörden von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich. Es liegt im persönlichen Ermessen einer Lehrerin bzw. eines Lehrers, die Aufnahme eines behinderten Kindes in den Klassenverband zu befürworten. Rektorinnen und Rektoren von Gymnasien können über die Aufnahme behinderter Jugendlicher an ihre Mittelschulen entscheiden. Ebenso trifft dies für alle privaten Schulen und für Seminare zu. Keine Aufnahmebeschränkungen ergeben sich bei der Immatrikulation an Hochschulen.

Obwohl die Bundesverfassung für die Grundschule in Art. 27 Abs. 2 vorschreibt, dass die Kantone (auf eigene Kosten) für genügenden Primarunterricht sorgen, wird immer wieder behinderten Kindern, die bei geeigneten Massnahmen die Regelschule besuchen könnten, der Zugang zu diesen verwehrt.

Dies hat seinen Grund auch im Finanzierungssystem: Bei der Schulung bzw. Sonderschulung von behinderten Kindern verteilt sich die Finanzierung heute auf den Bund (über die Invalidenversicherung, vgl. Art. 19 IVG), die Kantone (vgl. die einschlägigen kantonalen schulrechtlichen Bestimmungen) und die Eltern. Die Finanzierung der Regelschulen haben die Kantone hingegen allein zu tragen.

Die eidgenössische Invalidenversicherung erbringt ihren Anteil an die Sonderfinanzierung in der Regel an Sonderschulinstitutionen. In eine Regelklasse des öffentlichen Schulsystems integrierte Kinder und Jugendliche haben nur sehr begrenzt Anspruch auf Leistungen der Invalidenversicherung. Voraussetzung ist, dass eine pädagogisch-therapeutische Massnahme notwendig ist und dass das Kind die Volksschule nur dank dieser Hilfe besuchen kann. Weitergehende Schulbeiträge kann die IV im Rahmen der geltenden rechtlichen Regelung in Art. 19 IVG nicht übernehmen. 

Dies kann dazu beitragen, dass behinderte Kinder und Jugendliche aus finanziellen Gründen nicht der öffentlichen Schule zugeführt werden, denn es gibt kein Recht auf integrative Schulung. In dieser "Einbahnbildungspolitik" liegen desintegrative und diskriminierende Elemente.

b) Massnahmen:
Ziel:
Behinderte Kinder sollen die Regelschule (Primarschule, Sekundar- und Mittelschule) besuchen können, und in ihrem Interesse zusätzliche adäquate Fördermassnahmen erhalten. Nur wenn diese nicht in einer Regelklasse durchgeführt werden können, sollen sie im Rahmen einer Sonderklasse, wenn immer möglich integriert in ein Primarschulhaus, stattfinden.

Die bestehenden Regelschulsysteme sind im Hinblick auf eine freie Schulwahl zu überprüfen und soweit möglich auch den Bedürfnissen behinderter Kinder anzupassen. Gefordert ist nicht einfach die Integration behinderter Kinder und Jugendlicher in das bestehende System und damit deren entsprechende Anpassung, sondern auch die Anpassung des Systems an die zusätzlichen Bedürfnisse behinderter Kinder und Jugendlicher. Für die Einrichtung und den Betrieb von "Sonderschulen" braucht es einen Bedürfnisnachweis. Dieser hat sich zu sachlich notwendiger Gleich- oder Ungleichbehandlung zu äussern und dabei aktuelle pädagogische Kriterien, die Integration und Benachteiligungsgefahren zu berücksichtigen.

Rechtliche Massnahmen:
· Kurz- bis mittelfristig: Die Kantone können bereits heute so legiferieren, dass Kinder mit einer Behinderung die Regelschulen besuchen können. Im Rahmen der 4. IV-Revision sind die von der IV finanzierten schulischen Stützmassnahmen auszubauen, so dass diese aufgrund des konkreten Bedarfs gewährt werden können, unabhängig davon, in welcher Schule sich das Kind  bzw. der oder die Jugendliche befindet.

· Mittel- bis langfristig: In der Bundesverfassung ist festzulegen, dass die Kantone den Regelschulunterricht (Primarschule, Sekundar- und Mittelschule) allen Kindern, behindert oder nicht, zu gewähren haben. Der Unterricht hat, bezogen auf das einzelne Kind, ausreichend und unentgeltlich zu sein. Die in der Totalrevision in Art. 69 vorgesehene Weiterführung des bisherigen Art. 27 BV genügt dazu nicht. Bei einer solchen Bundesregelung ist darauf zu achten, dass die Kantone Regelungen treffen, welche die Grundsätze der Gleichbehandlung und Integration fördern.

*********
2. Aus-, Fort- und Weiterbildung
2.1. Zugang zu Ausbildungen

a) Benachteiligung:
Abgesehen davon, dass die Ausbildungsmöglichkeiten behinderter Menschen durch ihre körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigungen eingeschränkt sind, begegnen diese oft noch zusätzlichen, vermeidbaren Hindernissen, die den Zugang zu einer Reihe von Ausbildungen erschweren oder verunmöglichen. Verschiedene Gründe können dafür verantwortlich sein:

· Erschwerter Zugang zu gewissen Ausbildungen wegen baulich-technischer Hindernisse und fehlender Infrastruktur für behinderte Menschen: Diese Mängel lassen sich zwar teilweise mit Hilfsmitteln überwinden, wozu die IV grosszügige Beiträge gewährt. Das entsprechende Abklärungsverfahren der IV beansprucht allerdings relativ viel Zeit, was die rasche und unbürokratische Aufnahme in einen Ausbildungsgang beeinträchtigt.

· Kein Zugang zu gewissen Ausbildungen wegen mangelnder Bereitschaft, auf reduziertes Arbeitstempo und Leistungsschwächen in Unterricht und Prüfungen Rücksicht zu nehmen. Gehörlose sehen sich z.B. mit der Tatsache konfrontiert, dass einige Berufsschulen und Berufsbildungsstätten die Anwesenheit von Gebärdendolmetschern nicht zulassen. Dasselbe gilt für sehbehinderte und blinde Menschen, welche z.B. nur an einer einzigen Schule (Zürcher Universitätsklinik) zur Ausbildung als Physiotherapeuten zugelassen werden.

· Wohl erlaubt das Berufsbildungsgesetz den kantonalen Behörden, für die Berufslehre von behinderten Menschen verschiedene Erleichterungen vorzusehen (Art. 19 BBG), doch finden sich in der Praxis relativ wenige Lehrbetriebe, die auch wirklich bereit sind, behinderte Lehrlinge aufzunehmen.

· Für behinderte Frauen sind die beruflichen Wahlmöglichkeiten zusätzlich eingeschränkt, einerseits weil die Ausbildungsstätten für behinderte Menschen nur beschränkte Ausbildungsangebote für Frauen bereithalten, andererseits weil jungen Frauen von den Berufsberatern immer noch (allzu) häufig bloss Haushaltsausbildungen empfohlen werden.

b) Massnahmen:
Ziel:
Behinderten Menschen soll der Zugang zu sämtlichen beruflichen Ausbildungen offenstehen, die einen ihren Eignungen und Neigungen entsprechenden Berufsabschluss versprechen.

Rechtliche Massnahmen:
· Ausbildungsstätten sind baulich soweit anzupassen, dass behinderte Menschen Zugang erhalten (siehe 6. Bauen).

· Ausbildungsstätten, die anerkannte Ausbildungen anbieten und staatliche Subventionen erhalten, werden gesetzlich verpflichtet, Rahmenbedingungen vorzusehen, die den Zugang für behinderte Menschen erleichtern (z.B. angepasste Ausbildungsprogramme und Prüfungen, Bereitstellung von Hilfsmitteln im Sinne eines Minimalstandards, Zulassung von Gebärdendolmetschern).

· Schaffung von finanziellen Anreizen für Lehrbetriebe, damit sich diese vermehrt bereit erklären, behinderte Lehrlinge aufzunehmen. Bessere Information der Lehrbetriebe 
über die Möglichkeiten des Berufsbildungsgesetzes (Aufgabe der IV-Stellen).

· Die IV sorgt bei der Subventionierung von Ausbildungsstätten vermehrt dafür, dass auch Frauen eine breite Palette an Ausbildungsmöglichkeiten offensteht. Die IV-Stellen werden angewiesen, der Chancengleichheit bei der beruflichen Ausbildung grössere Aufmerksamkeit zu schenken.

2.2. Finanzierung von Ausbildungen
a) Benachteiligung:
Im Bereich der erstmaligen beruflichen Ausbildung übernimmt die IV die behinderungsbedingten Mehrkosten, nicht aber im Fall einer Fort- oder Weiterbildung (ausserhalb des bisherigen Berufs), welche nicht als invaliditätsbedingt notwendig gilt. Da die behinderungsbedingten Mehrkosten oft beträchtlich (Transportkosten, Kosten von Dolmetschern, Hilfsmittelkosten) und zusätzlich die Erwerbsmöglichkeiten während der Ausbildung eingeschränkt sind, ist die Chancengleichheit behinderter Menschen im Hinblick auf die Fort- und Weiterbildung wesentlich eingeschränkt. Dadurch werden aber auch die Möglichkeiten einer Eingliederung auf dem freien Arbeitsmarkt beträchtlich reduziert: Heute kann sich meist nur erfolgreich behaupten, wer sich mit permanenter Weiterbildung auf dem neuesten Wissensstand hält. Immer weniger bleiben Erwerbstätige in ihrem Erstberuf.

b) Massnahmen:
Ziel:
Die behinderungsbedingten Mehrkosten einer beruflichen Fort- oder Weiterbildung sind zu übernehmen, damit behinderte Menschen den Nichtbehinderten in dieser Hinsicht gleichgestellt sind.

Rechtliche Massnahmen:
Pflicht der IV, behinderungsbedingte Mehrkosten auch im Rahmen einer Zweitausbildung bzw. einer Fort- und Weiterbildung zu übernehmen: Revision des IVG im Sinne des Vorschlags Nr. 7 des DOK-Papiers zur 4. IVG-Revision.

*********
3. Arbeit
3.1. Arbeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt
a) Benachteiligung:
Wohl sind die Arbeitsmöglichkeiten behinderter Menschen aufgrund ihrer körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigungen eingeschränkt, doch werden in zunehmendem Mass auch jene behinderten Menschen vom freien Arbeitsmarkt ausgeschlossen, die von der Ausbildung und ihren Fähigkeiten her (allenfalls mit Unterstützung von Hilfsmitteln) ohne weiteres in der Lage wären, einen effizienten Beitrag im Arbeitsprozess zu leisten. Damit werden die Betroffenen von einem zentralen Bereich gesellschaftlichen Lebens ausgeschlossen und erfahren mangels Bestätigung, Kontakten und Geldmitteln auch eine soziale Ausgliederung.

Die Gründe für den häufigen Ausschluss aus dem Arbeitsprozess sind vielfältig:

· Erhöhter Leistungsdruck in der Wirtschaft.

· Mangelnde Bereitschaft der Arbeitgeber, angepasste Arbeitsplätze zur Verfügung zu halten; Angst vor zusätzlichen Umtrieben und Betreuungsleistungen; Abnehmendes soziales Verantwortungsgefühl.

· Angst vor negativen Konsequenzen bei Verschlechterung des Gesundheitszustandes (vermehrte Inanspruchnahme von Sozialleistungen).

b) Massnahmen:
Ziel:
Arbeitsfähige behinderte Menschen sollen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt wieder reale Möglichkeiten erhalten, eine der Behinderung angepasste Arbeit zu einem der Leistung entsprechenden Lohn zu finden. Die Arbeitslosigkeit bei behinderten Menschen soll sich im Rahmen der Arbeitslosigkeit der übrigen Bevölkerung halten.

Rechtliche Massnahmen:
Bei den gesetzlichen Massnahmen ist zu unterscheiden zwischen direkten Geboten und Verboten, die sich an die Arbeitgeber richten, und Bestimmungen, die über Anreize die Chancen Behinderter auf dem Arbeitsmarkt verbessern.

Verbote/Gebote:

· Arbeitgeber (öffentliche und private) dürfen behinderten Personen eine Anstellung/Beförderung nicht verweigern, wenn diese die nötigen Qualifikationen (Ausbildung, Leistungsfähigkeit) für die betreffende Stelle erfüllen. Eine solche Antidiskriminierungsbestimmung sieht das Bundesgesetz „Americans with Disabilities Act (ADA)“ der USA vor und findet sich auch sinngemäss im schweizerischen Bundesgesetz über die Gleichstellung der Geschlechter. Sie dürfte jedoch schwierig zu handhaben sein (es gibt immer genügend Gründe für die Verweigerung einer Anstellung; dass eine Diskriminierung wegen der Behinderung vorliegt, ist kaum je zu beweisen) und führt wohl selten zu einem "glücklichen" Arbeitsplatz.

· Die Kündigungsmöglichkeiten bei Eintritt einer Behinderung können eingeschränkt oder Arbeitgeber verpflichtet werden, alle zumutbaren Massnahmen zur Bereitstellung eines angepassten Arbeitsplatzes zu ergreifen. Das Problem solcher Bestimmungen liegt darin, dass sie die Bereitschaft zur Anstellung behinderter Personen noch weiter reduzieren.

Anreizsysteme:

· Bonus-Malus-System (vgl. Vorschlag einer Arbeitsgruppe der Pro Mente Sana "Das Bonus-Malus-Konzept" vom Juni 1995): Betriebe ab einer bestimmten Grösse werden durch ein Bundesgesetz verpflichtet, einen bestimmten Prozentsatz behinderter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer anzustellen. Wird diese Quote nicht erfüllt, so haben die betreffenden Betriebe einen "Malus" in einen Fonds zu leisten; aus diesem Fonds wird jenen Betrieben, welche die Quote übertreffen, ein "Bonus" ausbezahlt. Wird der Malus genügend hoch festgelegt (und ist damit auch der Bonus entsprechend hoch), so ist von diesem System ein hoher Anreizeffekt zu erwarten.

· Beiträge der Invalidenversicherung („Bonus“) an Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, die behinderte Personen anstellen („Arbeitsplätze für behinderte Menschen - Zwei Modelle zur Förderung der wirtschaftlichen und beruflichen Integration von behinderten ArbeitnehmerInnen in der Schweizer Wirtschaft, Pro Mente Sana, Zürich, Mai 1997“).

· Steuerliche Begünstigungen für Betriebe, die behinderte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer anstellen. Dies würde einerseits eine Revision des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer bedingen, andererseits aber auch eine Revision des Steuerharmonisierungsgesetzes, da nur auf diesem Weg ein gesamtschweizerisches Anreizsystem geschaffen werden kann.

· Finanzielle Unterstützungen durch die IV bei der Eingliederung in den Arbeitsprozess weiter ausbauen, z.B. durch vermehrte Finanzierung von Dienstleistungen Dritter oder durch den Ausbau der Möglichkeit, während der Einarbeitung ein Taggeld zu entrichten (4. IVG-Revision).

· Minimalisierung der Risiken für den Arbeitgeber insbesondere im Bereich der beruflichen Vorsorge: Übernahme der Invaliditätsleistungen durch einen Risikofonds und damit Entlastung der betrieblichen Personalvorsorge; dies bedingt eine Revision des BVG.

*********
4. Verkehr
4.1. Öffentlicher Verkehr
a) Benachteiligung:
Die öffentlichen Verkehrsmittel (Bahn, Tram, Bus, Schiff, Seilbahnen) stehen einer grossen Zahl von Personen nicht oder nur eingeschränkt zur Verfügung. Davon betroffen sind Personen mit einer vorübergehenden oder dauernden Behinderung, Betagte, Personen mit einem Kinderwagen oder grösseren Gepäckstücken. Gemäss Studien sind 45 Prozent der Fahrgäste leicht eingeschränkt, und ein Sechstel der Bevölkerung ist effektiv mobilitätsbehindert. Für diese Personen wird die heute wirtschaftlich wie auch gesellschaftlich verlangte Mobilität eingeschränkt. Erschwerend kommt hinzu, dass für einen Teil dieser Personen die Alternative des Individualverkehrs infolge ihrer Funktionsdefizite nicht besteht.

Nach der Lehre zeichnet sich der öffentliche Verkehr durch folgende Merkmale aus: "Beförderungspflicht der Trägerorganisationen", fixe, vorbestimmte Routen sowie Fahrpläne, feste Tarife und "öffentliche Benützbarkeit". In der Realität (Transportgesetz) sind die öffentlichen Transportunternehmungen verpflichtet, nur diejenigen Personen zu befördern, die mit dem Personal und mit den Transportmitteln möglich sind, welche zur Bewältigung des normalen Verkehrs ausreichen. Faktisch bedeutet dies, dass die Transportunternehmungen durch das eingesetzte Personal und die Fahrzeuge bestimmen können, welche Personen von ihrem Angebot Gebrauch machen können.

Nur langsam haben in den letzten Jahren die Verantwortlichen für den öffentlichen Verkehr mit den notwendigen Ausbaumassnahmen, sowohl im Bereich des Rollmaterials (neue Eisenbahnfahrzeuge, Niederflurbusse, Niederflurtrams u.a.) als auch bei den Bauten und Anlagen (Stationsgebäude und Perronanlagen u.a.) sowie den Betriebseinrichtungen (Billettautomaten, Informationseinrichtungen wie audiovisuelle Informationssysteme u.a.), begonnen. Die Entwicklung verläuft gesamtschweizerisch sehr unterschiedlich; während z.B. in der Stadt Bern die städtischen Verkehrsbetriebe durch einen Volksentscheid zur Anschaffung von Niederflurbussen mit Rampen verpflichtet wurden, gibt es Regionen, wo beim öffentlichen Verkehr keine oder nur ungenügende Anpassungen erfolgten.

Mit der Revision des Eisenbahngesetzes, welches die gesetzlichen Grundlagen für den Regionalverkehr (Schiene und Strasse, bzw. Eisenbahn und Bus), nicht aber für den Fern-, Orts- und Ausflugsverkehr bildet, besteht ab 1996 die rechtliche Grundlage, bei der Festlegung des Leistungsangebotes die Anliegen von behinderten Menschen in Betracht zu ziehen. Im gleichen Gesetz ist verankert, dass der Bund Beiträge leisten sowie Darlehen gewähren oder verbürgen kann, wenn eine Transportunternehmung Investitionen zugunsten behinderter Menschen treffen will.

Auch auf kantonaler und kommunaler Ebene existieren nur vereinzelt Bestimmungen, welche behindertengerechte Angebote des öffentlichen Verkehrs verlangen. Zahlreiche Regionen und Städte verfügen über spezielle Behinderten-Transportdienste mit Fahrzeugen für den Transport von Personen in Rollstühlen. Diese Ersatzangebote zum öffentlichen Verkehr bieten im allgemeinen erweiterte Dienstleistungen wie von Haus zu Haus-Transporte u.a. an. Die Anspruchsberechtigung ist sehr unterschiedlich geregelt (Wohnort, Behinderungsart, Einkommen usw.). Ebenfalls sehr unterschiedlich ist die Qualität des Angebotes. Nebst gut ausgebauten Behindertenfahrdiensten, vor allem in einigen Städten, gibt es mehrheitlich kleine Vereine mit freiwilligem Fahrpersonal und teilweise gravierenden Einschränkungen bezüglich Verfügbarkeit (Betriebszeit der Fahrdienste sowie der Telefonzentralen, Voranmeldefristen). So unterschiedlich wie ihre Verfügbarkeit sind auch ihre Tarife. Nur die wenigsten Fahrdienste können ihren Service zu einem ähnlichen Tarif wie die öffentlichen Verkehrsmittel anbieten. Dieser Umstand hat zur Folge, dass die Mobilitätskosten für die vom öffentlichen Verkehr faktisch ausgeschlossenen behinderten Menschen recht hoch sein können. Wie eine im Auftrag des Bundesamtes für Verkehr unter Mitwirkung von Vertretern von Transportunternehmungen und Behinderten durch das Büro Ernst Basler & Partner erstellte Studie vom Januar 1995 aufzeigt, sind die notwendigen Fahrten mit den Behindertentransportdiensten möglichst gering zu halten, da sie volkswirtschaftlich mehr Kosten verursachen als ein behindertengerechter öffentlicher Verkehr.

b) Massnahmen:
Ziel:
Der öffentliche Verkehr soll grundsätzlich so ausgebaut werden, dass auch Mobilitätsbehinderte diesen weitgehend selbständig benützen können. Dies erfordert die notwendigen Anpassungsmassnahmen im Bereich des Rollmaterials, der Bauten und Anlagen und der Betriebseinrichtungen sowie die Bereitstellung des erforderlichen Personals. In Ergänzung dazu sind als subsidiäre Massnahme die Fahrdienste zu errichten bzw. zu erhalten.

Rechtliche Massnahmen:
· Die Anbieter von öffentlichen Transporten sind rechtlich zu verpflichten, ihr Angebot so zu gestalten, dass es von mobilitätsbehinderten Personen benützt werden kann. Dies bedeutet Abbau von baulichen Hindernissen, Anpassung und Neuentwicklung technischer Anlagen (z.B. Niederflur-Eisenbahnwagen, Ortsangaben-Displays, konsequente und deutliche Lautsprecherdurchsagen usw.). Nur soweit die Anbieter nicht in der Lage sind, das Angebot behindertengerecht zu gestalten, haben sie spezialisierte Fahrdienste zu den Tarifen des öffentlichen Verkehrs zur Verfügung zu stellen. Es bedarf auf Bundesebene klarer gesetzlicher Grundlagen in der Gesetzgebung über die Eisenbahnen, Schiff- und Luftfahrt. Die Kantone haben die entsprechenden gesetzlichen Grundlagen für die übrigen öffentlichen Transportmittel zu erlassen.

· Auf Bundes- wie auf kantonaler Ebene sind Verfahrensnormen in die Erlasse aufzunehmen, welche Beschwerdemöglichkeiten zugunsten von bezeichneten Organisationen bzw. Fachstellen für behindertengerechten öffentlichen Verkehr einräumen.

*********

5. Kommunikation
5.1. Individuelle Kommunikation von Sinnesbehinderten
a) Benachteiligung:
Für Gehörlose ist die Kommunikationsform der Lautsprache nicht oder nur stark eingeschränkt zugänglich; sie benützen deshalb untereinander die Gebärdensprache als angepasste und vollwertige Sprachform. Diese Sprache wird aber nicht offiziell anerkannt und gefördert, obwohl ein entsprechendes Postulat vom Bundesrat unterstützt worden ist.

Wollen Gehörlose mit anderen Menschen kommunizieren, so benötigen sie in vielen Situationen Gebärdendolmetscher. Diese stehen allerdings nur in ungenügender Zahl zur Verfügung. Zudem ist für die Einsätze ein Selbstbehalt zu bezahlen, was für Gehörlose eine finanzielle Belastung darstellt.

Gehörlose können mit Hörenden via Telefon nur mit Hilfe eines Vermittlungsdienstes kommunizieren, der die geschriebene Sprache des Schreibtelefons in die gesprochene Sprache „übersetzt“ und umgekehrt. Dieser Vermittlungsdienst musste sich bis vor kurzem einerseits durch Beiträge der IV und Spenden finanzieren, andererseits dadurch, dass er von den Benützerinnen und Benützern relativ hohe Gebühren verlangt hat (über eine Tele-Business-Nummer). Gehörlose mussten für ein Gespräch über achtmal mehr als sonstige Telefonbenützer zahlen. Diese Benachteiligung ist im Rahmen des neuen Fernmeldegesetzes per 1.1.1998 erfreulicherweise weitgehend behoben worden: Im Rahmen der Grundversorgung muss den Hörbehinderten ein Vermittlungsdienst einschliesslich des Notrufs rund um die Uhr zum Tarif der günstigsten Tarifzone bereitgestellt werden!

Nach wie vor treten hingegen Problemen beim Telefonieren von öffentlichen Sprechstellen aus: Schwerhörige können diese nicht nutzen, wenn sie keinen Verstärker oder kein ausreichendes Magnetfeld für den Empfang mit der Telefonspule des Hörgeräts haben. Blinde und Sehbehinderte sind bei Apparaturen mit optischen Anzeigen benachteiligt, solange parallele akustische Mitteilungen von Taxe, Taxcardsaldo oder Telefonnummern fehlen.

b) Massnahmen:
Ziel:
Die Gebärdensprache ist als eigenständige Sprachform zu anerkennen und zu fördern. Gehörlosen soll ohne zusätzliche finanzielle Belastung die Kommunikation mit Normalhörenden unter Beizug von Gebärdendolmetschern ermöglicht werden.

Hörbehinderten sowie Blinden und hochgradig Sehbehinderten muss die Benützung des Telefons im Rahmen von öffentlichen Sprechstellen ermöglicht werden.

Rechtliche Massnahmen:
· Gesetzliche Bestimmungen müssen die Ausbildung einer genügenden Anzahl von Gebärdendolmetschern sicherstellen. Die Kosten für die Einsätze der Gebärdendolmetscher sind von der IV (pauschal oder im Einzelfall) zu übernehmen.

· Wer über eine Konzession für die Grundversorgung im Bereich des Telefondienstes verfügt (z.B. Swisscom) muss über gesetzliche Bestimmungen verpflichtet werden, öffentliche Sprechstellen so auszugestalten, dass eine gleichwertige Nutzung durch Hörgerätebenützer sowie Blinde und hochgradig Sehbehinderte gewährleistet ist.

5.2. Massenkommunikation

a) Benachteiligung:
Es entwickeln sich immer mehr Mediensysteme, die in den meisten Fällen staatlich konzessioniert sind. Deren konzessionierte Sendungen sind in der Regel nur verständlich, wenn der Ton gehört werden kann. Gehörlose sind gezwungen, die vollen TV-Gebühren zu bezahlen, obwohl für sie nur ein Bruchteil der TV-Programme verständlich ist. Ohne Verständigungshilfen (Untertitel und Gebärdendolmetscher) wird den Gehörlosen ein 
grosser Teil der Information vorenthalten, ohne die sie im beruflichen und privaten Leben stark benachteiligt sind.

b) Massnahmen:
Ziel:
Alle konzessionierten Massenmedien, die Teile ihrer Informationen über Bild und Ton verbreiten, müssen einen wesentlichen Teil ihres Programmes (insb. Informationssendungen) durch Untertitel oder Gebärdendolmetscher auch für Gehörlose verständlich machen. Ebenso sind Minderheitenprogramme für Gehörlose in Gebärdensprache anzubieten.

Rechtliche Massnahmen:
Alle konzessionierten Massenmedien sind über die Konzession zu verpflichten, einen wesentlichen Anteil ihrer Programme durch den Einsatz von Untertiteln und Gebärdendolmetschern auch für Gehörlose verständlich zu machen. Sie sind auch dazu zu verpflichten, spezielle Sendungen für Gehörlose in Gebärdensprache anzubieten. (Ein Beispiel für die Umsetzung der Gehörlosen-Forderung kann der britische "Broadcasting Act" von 1990 sein. Dieser verlangt, dass bis 1998 fünfzig Prozent der englischen Fernsehsendungen untertitelt oder durch Gebärdendolmetscher begleitet werden.)

5.3. Informations-, Alarm- und Sicherheitssysteme
a) Benachteiligung:
Viele Informationssysteme sind auf akustischen Mitteln aufgebaut, meist auf Lautsprechern und Alarmsirenen. Gehörlose - welche diese Mittel über Steuern und Gebühren mitfinanzieren - werden besonders in kritischen Situationen nicht fristgerecht informiert. Dies kann zu lebensbedrohenden Situationen führen. Schwerhörige können Veranstaltungen in grösseren Versammlungsräumen nicht folgen, wenn keine Ringleitung für drahtlosen Empfang eingerichtet ist.

b) Massnahmen:
Ziel:
Für kritische Situationen ist die Information aller Hörgeschädigten mit Hilfe von visuellen Mitteln sicherzustellen. Der Besuch von Veranstaltungen in grösseren Versammlungsräumen ist Schwerhörigen zu ermöglichen.

Rechtliche Massnahmen:
· Verpflichtung der öffentlichen Transportorganisationen zur Einrichtung audiovisueller Informationssysteme (siehe 4. Verkehr).

· Verpflichtung des Zivilschutzes zum Anschluss der Blinkanlagen Gehörloser an das Katastrophen-Alarmsystem.

· Finanzierung drahtloser Meldeanlagen im Haushalt durch die IV zur Sicherstellung der ständigen Informationsmöglichkeit.

· Verknüpfung von Subventionen an Bauten mit der Pflicht zur Installation von Ringleitungen für Schwerhörige in allen öffentlichen Versammlungsräumen, die eine Lautsprechereinrichtung haben.

*********
6. Bauen
6.1. Bauten und Anlagen mit Publikumsverkehr

a) Benachteiligung:
Die Benützung von Bauten und Anlagen mit Publikumsverkehr ist für Menschen mit einer Körper- oder Sinnesbehinderung in unterschiedlicher Art und in unterschiedlichem Ausmass erschwert oder verunmöglicht. Sie sind z.B. nicht rollstuhlgängig oder verfügen nicht über die notwendigen technischen und an die Bedürfnisse einzelner Behinderungsarten angepasste Einrichtungen. Nach Schätzungen von Fachleuten für behindertengerechtes Bauen ist der Zugang zu 70-80 % aller öffentlichen Räume wie Amtshäuser, Postämter, Kirchgemeindehäuser, Restaurants, Banken, Versicherungen, Geschäfte für den täglichen Bedarf, Theater, Museen, Kinos, Schulen sowie Bauten und Anlagen für den öffentlichen Verkehr durch architektonische Hindernisse verunmöglicht. Zu kleine und schlecht kontrastierende Beschriftungen, mangelhaft beleuchtete Anlagen sowie Ampeln ohne Blindenausrüstung erschweren Blinden und Sehbehinderten die Orientierung und gefährden deren Sicherheit. Alle diese Hindernisse schränken die Mobilität ein, verhindern soziale Kontakte und führen zur Ausgrenzung. Dies, obschon heute in 25 von 26 Kantonen - und auf Bundesebene für Bauten und Anlagen der PTT und der SBB - einschlägige baugesetzliche Vorschriften für behindertengerechtes Bauen vorhanden sind, welche aber zu wenig oder überhaupt nicht beachtet werden. Die weitgehende Absenz einer Lobby bzw. von Organisationen mit Einsprachelegitimation führt dazu, dass Rechtsnormen nicht eingehalten werden, ohne dass jemand deswegen Sanktionen zu befürchten hätte.

b) Massnahmen:
Ziel:
Bauten und Anlagen mit Publikumsverkehr sind grundsätzlich und für alle Behinderungsarten frei zugänglich zu erstellen. Die selbständige Benützung durch behinderte Menschen ohne Begleitperson darf nicht erschwert oder ausgeschlossen werden. Neben den architektonischen Barrieren für Gehbehinderte haben die weniger offensichtlichen und im weiteren Sinn ebenfalls „architektonischen“ Hindernisse für Sinnesbehinderte den gleichen Rang.

Mangelhafte Beleuchtung oder ungünstige Lichtverhältnisse stellen für Sehbehinderte eigentliche „optische Barrieren“ dar, die durch geeignete technische Installationen zu vermeiden sind. Wo nötig sind spezifische technische Orientierungshilfen vorzusehen, die Blinden und Hörbehinderten das selbständige Vorankommen ermöglichen.

Rechtliche Massnahmen:
· Die Kantone haben für Bauten mit Publikumsverkehr die entsprechenden rechtlichen Grundlagen über hindernisfreies Bauen sowie über die Installation notwendiger behinderungsbedingter Einrichtungen in ihren Baugesetzen zu schaffen bzw. zu aktualisieren. Der Bund hat dasselbe für sämtliche Bundesbauten und -anlagen vorzuschreiben.

· Es sind Verfahrensnormen in die Erlasse aufzunehmen, welche bestimmten Organisationen bzw. Fachstellen für behindertengerechtes Bauen Beschwerdemöglichkeiten einräumen. Die Finanzierung dieser Fachstellen ist sicherzustellen.

*********
7. Wohnen
7.1. Wohnen in der eigenen Wohnung

a) Benachteiligung:
Frauen und Männer mit einer Behinderung möchten meist in Wohnungen oder eigenen Häusern wohnen wie alle anderen. In Wirklichkeit leben viele von ihnen in Heimen, Servicehäusern oder in Wohngruppen, obwohl sie mit geeigneter Hilfe in der Lage wären, selbständig zu wohnen. Wer in einer solchen Institution wohnt, wird regelmässig durch Hausordnungen und andere Eingriffe in seinen persönlichen Freiheiten eingeschränkt.

Dem "privaten Wohnen" stehen vor allem zwei Hindernisse entgegen:

Einerseits sind viele Wohnungen infolge architektonischer Barrieren bzw. fehlender Anpassbarkeit an die Bedürfnisse Behinderter für diese überhaupt nicht benützbar. Ist die bedürfnisgerechte Anpassung durch bauliche Änderungen und technische Einrichtungen möglich, verursacht sie je nach Einzelfall mehr oder weniger hohe Kosten. Diese können nur beschränkt mit Beiträgen der Invalidenversicherung gedeckt werden; der Rest ist entweder selbst zu finanzieren oder kann, z.B. bei Vorliegen einer finanziellen Notlage, über "Finanzielle Leistungen an Behinderte" (FLB) oder finanzielle Hilfen von privaten Organisationen teilweise finanziert werden.

Andererseits trägt die Einrichtung von Sonderwohnformen (Heime) dazu bei, die für das Wohnen in der frei gewählten Wohnung notwendigen Fördermassnahmen (z.B. Hilfestellungen Dritter bei der Führung des Haushaltes sowie bei den alltäglichen Lebensverrichtungen = Assistenzdienste) zu unterlassen und gar zu verweigern, indem sie nicht im erforderlichen Umfang oder gar nicht finanziert werden. Diese behinderungsbedingten Mehrkosten belasten dann in mehr oder weniger erheblichem Ausmass die Lebenshaltungskosten. Sie können den einzelnen dazu veranlassen, auf privates Wohnen zu verzichten und in ein Heim einzutreten, wo die Finanzierung in grossem Umfang sichergestellt ist.

b) Massnahmen:
Ziel:
Grundsätzlich sollen Mehrfamilienhäuser „anpassbar“ gebaut werden. Anpassbare Wohnungen lassen sich in aller Regel ohne Mehrkosten erstellen. Sie haben von Beginn weg geeignete Grundrisse, behindertengerechte Zugänge und beispielsweise Kücheneinrichtungen, die im Bedarfsfall mit vergleichsweise geringem Aufwand den individuellen Bedürfnissen angepasst werden können.

Dem einzelnen steht es frei, mit Hilfe von Assistenzdiensten in einer an seine Bedürfnisse angepassten eigenen Wohnung zu leben. Einerseits braucht es mehr anpassbare und damit behindertengerechte Wohnungen, andererseits sollen die notwendigen Assistenzdienste durch Sozialversicherungen finanziert werden. Kinder mit Behinderungen sollen in der Wohnung ihrer Eltern oder der sie erziehenden Personen wohnen können.

Rechtliche Massnahmen:
· Es sind rechtliche Grundlagen zu schaffen, welche die Finanzierung von Diensten im privaten Wohnbereich ermöglichen (sowohl in der gewöhnlichen eigenen Wohnung als auch in neuen Wohnformen). Verlangt wird die Realisierung von "Assistenzent​schädi​gungen" z.B. im Rahmen der 4. IV-Revision. Zu prüfen sind weitere Möglichkeiten wie die Einrichtung eines Pflegeversicherungsgesetzes.

· Behinderungsbedingt notwendige Anpassungskosten in einer Wohnung sind ebenfalls durch die Invalidenversicherung zu finanzieren. Dazu gehören z.B. die rollstuhlgängige Einrichtung des Zugangs und der Wohnung selbst oder die Installation von technischen Einrichtungen (z.B. angepasste Sanitäranlagen oder Fernsteuersysteme für elektrische Schalter).

· Die kantonalen Baugesetze haben für Mehrfamilienhäuser grundsätzlich die Anpassbarkeit der Wohnungen für Menschen mit einer Behinderung vorzuschreiben.

*********
8. Kultur und Freizeit
8.1 Kultur und Freizeit allgemein

a) Benachteiligungen:
Der Zugang zu Kultur- und Freizeitveranstaltungen kann generell als Gradmesser für Lebensqualität und soziale Integration betrachtet werden. Behinderten Menschen ist dieser Zugang jedoch oft verwehrt oder zumindest erheblich erschwert, unter anderem aus folgenden Gründen:

· Der Zugang zu Gebäuden oder Einrichtungen, in denen kulturelle Veranstaltungen stattfinden, ist häufig nicht gewährleistet: Architektonische Barrieren und unangepasste Transportmittel verwehren es körperbehinderten Menschen, ohne erhebliche Dritthilfe an solchen Veranstaltungen teilzunehmen.

· Geistig, psychisch oder sinnesbehinderte Menschen sind in vielen Fällen auf Begleitung durch Drittpersonen und auf Kommunikationshilfen angewiesen, ohne die sie an Kultur- und Freizeitveranstaltungen nicht teilnehmen können. Der Mangel an einem flächendeckenden Angebot für solche Assistenzdienste und die fehlende Möglichkeit zu deren Finanzierung führen zu erheblichen Einschränkungen.

· Die Teilnahme an Kultur- und Freizeitveranstaltungen bedingt auch gewisse Geldmittel. Wer bloss über eine Rente und Ergänzungsleistungen verfügt, lebt häufig am Existenzminimum und kann sich Eintritte zu Veranstaltungen nur in Ausnahmefällen leisten.

· Zur Freizeitgestaltung gehört schliesslich auch die Möglichkeit, wie alle anderen Menschen hin und wieder Ferien zu verbringen. Weil gerade für Schwerbehinderte das übliche Angebot individueller und kollektiver Ferien kaum zugänglich ist, sind diese Personen auf Spezial-Ferienangebote z.B. von Behindertenorganisationen angewiesen. Deren Finanzierung ist jedoch nur teilweise gesichert, weil im Rahmen von Art. 74 IVG lediglich Kurse subventioniert werden und dies auch nur im Inland. Auch wenn die Praxis des Bundesamtes für Sozialversicherung bei der Interpretation des Kursbegriffes bisher grosszügig war und die Subventionierung von Kursen mit erheblichem Erholungscharakter ermöglicht hat, fehlt es an einer eigentlichen rechtlichen Grundlage für die Finanzierung von Ferien für Behinderte.

· Blinden und sehbehinderten Lesern ist es nur beschränkt möglich, Literatur, Zeitungen und Zeitschriften ihrer freien Wahl über Ausgaben in Grossdruck, Blindenschrift, Tonband oder Computer-Diskette zu beziehen. Dadurch ist ihnen der Zugang zu wesentlichen Teilen unserer Kultur verwehrt.

b) Massnahmen:
Ziel:
Behinderte Menschen sollen die gleichen Chancen wie unbehinderte erhalten, am kulturellen Leben teilzunehmen, Freizeitveranstaltungen zu besuchen und Ferien zu verbringen. Dabei soll wenn immer möglich der Zugang zu den allgemeinen Angeboten von Kultur, Freizeit und Ferien ermöglicht werden. Nur wo dies aus zwingenden Gründen nicht möglich oder sinnvoll ist, sind angepasste Spezialangebote bereitzuhalten und zu finanzieren.

Literarische Klassiker sowie grössere Tageszeitungen und Zeitschriften sollen nach Möglichkeit in Grossdruck, Blindenschrift, Tonband oder Computer-Diskette oder in anderen, für Blinde zugänglichen Formen herausgegeben werden.

Rechtliche Massnahmen:
· Gebäude, die Kultur- und Freizeitaktivitäten dienen (z.B. Bibliotheken, Museen, Kinos, Theater, Hotels, Restaurants, Stadien, Sportplätze u.a.m.) sind baulich soweit anzupassen, dass der Zugang für Körper- und Sinnesbehinderte gewährleistet ist (siehe 6. Bauen). Transportmittel sind soweit anzupassen, dass sie auch von behinderten Menschen ohne weiteres auf dem Weg zu Freizeitveranstaltungen und Ferien benutzt werden können (siehe 4. Verkehr).

· Behinderte Menschen müssen die nötigen finanziellen Mittel erhalten, um die für den Besuch von Kultur- und Freizeitveranstaltungen nötige Assistenz finanzieren zu können. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf den Vorschlag der DOK, im Rahmen der 4. IVG-Revision eine Assistenzentschädigung einzuführen. Bund und Kantone haben im weiteren (zusammen mit privaten Organisationen) sicherzustellen, dass geeignetes Personal für die Assistenzdienste ausgebildet wird (z.B. im Rahmen der Spitex-Ausbildungen).

· Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen ist so zu definieren, dass die den behinderten Personen zustehenden Leistungen nicht bloss den reinen Existenzbedarf decken, sondern eine gewisse Teilnahme am kulturellen Leben und an Freizeitveranstaltungen ermöglichen. Entsprechende Lücken im EL-System sind insbesondere bei Heimbewohnerinnen und Heimbewohnern konsequent zu schliessen.

· Für Personen, die wegen der Schwere ihrer Behinderung am allgemeinen Kultur- und Freizeitangebot nicht teilnehmen können, ist sicherzustellen, dass mittels Beiträgen der IV ein adäquates Spezialangebot finanziert werden kann. Dies gilt insbesondere für Ferien schwerbehinderter Menschen. Die rechtliche Basis ist im Rahmen der nächsten IVG-Revision zu schaffen

· Verlage und Redaktionen sind zu verpflichten, ihre Produkte auch in Formen aufzulegen, die sie für Blinde und Sehbehinderte zugänglich machen.

*********
9. Sexualität und Familie
9.1. Einschränkung der Sexualität

a) Benachteiligungen:
Das Thema Sexualität von behinderten Frauen und Männern wird in unserer Gesellschaft tabuisiert. Die mit diesem Tabu verbundenen Benachteiligungen sind vielfältig. In zahlreichen Wohnheimen sind sexuelle Kontakten und Beziehungen eingeschränkt oder sogar verboten, was zu einer direkten Diskriminierung der Betroffenen führt. In anderen Institutionen können Intimität und Sexualität nicht unter menschenwürdigen Rahmenbedingungen gelebt werden, weil die räumlichen Gegebenheiten keine Privatsphäre gewähren oder sexuelle Bedürfnisse negiert werden und es an der nötigen Aufklärung und Beratung fehlt.

Behinderte Mädchen und Frauen sind häufiger als Frauen ohne Behinderung Opfer von Gewalt und sexueller Ausbeutung. Besonders in Institutionen besteht ein grosses Machtgefälle, das sexuelle Übergriffe begünstigt. Aufgrund ihrer Abhängigkeitsposition sind die Betroffenen häufig nicht in der Lage, Strafanzeige zu erstatten oder ihre Interessen als Geschädigte im Strafprozess ausreichend zu wahren.

b) Massnahmen:
Ziel:
Die Sexualität soll bei behinderten Menschen ebenso als Bestandteil der Persönlichkeit anerkannt werden, wie dies bei Nichtbehinderten der Fall ist. Behinderte Frauen und Männer sollen das Recht haben, ihre Sexualität selbstbestimmt zu entfalten und sexuelle Beziehungen frei von Zwang und Druck zu leben. Ein besonderer Schutz des Selbsbestimmungsrechts ist in allen Bereichen vorzusehen, in denen es durch das Bestehen von Abhängigkeitsverhältnissen bedroht ist.

Rechtliche Massnahmen:
Institutionen für behinderte Menschen wie Wohnheime und Rehabilitationskliniken sollen dazu verpflichtet werden, die räumlichen Voraussetzungen zu schaffen, die zu einer freien Entfaltung der Sexualität in den Grenzen der geltenden Rechtsordnung erforderlich sind. Bei der Qualitätssicherung und -kontrolle der Betreuungsarbeit soll dem Aspekt der selbstbestimmten Sexualität und der Prävention von sexuellen Übergriffen besondere Beachtung zukommen. Entsprechende Bestimmungen sollen in kantonalen Heimgesetzen und in den Kreisschreiben der Invalidenversicherung verankert werden. Es ist zu prüfen, ob die rechtliche Stellung von behinderten Opfern sexueller Gewalt durch geeignete Massnahmen im Opferhilfegesetz bzw. den zugehörigen kantonalen Ausführungsbestimmungen verstärkt werden kann.

9.2. Ehe
a) Benachteiligung:
Gemäss Art. 97 Abs. 2 ZGB sind Geisteskranke in keinem Fall ehefähig. Obschon die Praxis diese schroffe Formulierung liberal auslegt, stellt sie in dieser pauschalen Form eine Diskriminierung dar.

b) Massnahmen:
Ziel:
Psychisch und geistig behinderten Menschen darf die Möglichkeit zum Abschluss einer Ehe nicht generell abgesprochen werden. Differenzierte Regelungen sollen eine sachgerechte Einzelfallprüfung ermöglichen.

Rechtliche Massnahme:
Ersatz von Art. 97 Abs. 2 ZGB  durch eine differenzierte Regelung: Die Ehefähigkeit darf einer Person im Einzelfall nur abgesprochen werden, wenn sie offensichtlich nicht in der Lage ist, die mit der ehelichen Gemeinschaft verbundenen Rechte und Pflichten wahrzunehmen.

9.3. Vaterschaft/Mutterschaft
a) Benachteiligung:
Es gibt keine gesetzliche Norm, die geistig behinderten Menschen das Recht auf Kinder abspricht. Faktisch wird ihnen dieses Recht jedoch häufig verwehrt, indem

· diese Menschen sterilisiert werden, wobei die Einwilligung z.T. unter Druck (bei urteilsfähigen) oder gar nicht eingeholt wird (bei urteilsunfähigen);

· eine Schwangerschaft abgebrochen wird, wobei auch hier die Einwilligung der Frau z.T. unter Druck (Urteilsfähige) oder gar nicht eingeholt wird (Urteilsunfähige).

Die Praxis ist dabei von Kanton zu Kanton recht unterschiedlich. Im Kanton Tessin ist die Sterilisation urteilsunfähiger Personen ausdrücklich untersagt. Hingegen gestattet der Kanton Aargau in § 51 Abs. 2 seines Gesundheitsgesetzes den Eingriff auch bei fehlender Urteilsfähigkeit, „wenn zwei zustimmende fachärztliche Gutachten, worunter ein psychiatrisches, sowie die Zustimmung des gesetzlichen Vertreters“ vorliegen. Da sich diese Regelung über die Kriterien des Entscheides ausschweigt, gibt sie Raum für willkürliche Entscheidungen der Ärztinnen und Ärzte und muss deshalb als äusserst problematisch eingestuft werden.

Die Richtlinien der Schweizerischen Akademie der medizinischen Wissenschaften (SAMW) lassen die Sterilisation zwar nur bei urteilsfähigen Personen zu. Da es sich dabei um Standesregeln handelt, kommt ihnen jedoch nur eine beschränkte rechtliche Verbindlichkeit zu. Das Fehlen einer einheitlichen und verbindlichen Regelung für die Schweiz führt zu einer erheblichen Rechtsunsicherheit und setzt behinderte Menschen dem Risiko von missbräuchlichen Sterilisationen aus.

b) Massnahmen:
Ziel:
Das Recht auf Kinder ist ein elementarer Bestandteil des Persönlichkeitsrechts; die Entscheidung hierüber steht im Grunde jedem Menschen höchstpersönlich zu und darf nicht vertretungsweise von Eltern, Vormündern und Ärzten wahrgenommen werden. Ausnahmen bedürften einer klaren gesetzlichen Grundlage, die Missbräuche ausschliesst.

Rechtliche Massnahmen:

· Es wird vorgeschlagen, eine entsprechende Regelung in die bevorstehende Revision des Vormundschaftsrechts aufzunehmen.

· Schaffung einer gesamtschweizerischen gesetzlichen Grundlage, welche die Fragen rund um die Sterilisierung und Abtreibung bei geistig behinderten Menschen regelt: Diese Eingriffe sollen bei urteilsunfähigen Menschen nur unter stark eingeschränkten Voraussetzungen möglich sein; ein besonderes Verfahren soll sichern, dass die Interessen der betroffenen Menschen (und nicht primär jene des "Umfeldes") wahrgenommen werden.

*********
10. Versicherungen
10.1. Krankentaggeldversicherung
a) Benachteiligung:
Während der Lohnausfall von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bei Unfällen obligatorisch versichert ist, besteht im Krankheitsfall kein entsprechendes Obligatorium. Die mit dem neuen Krankenversicherungsgesetz per 1. Januar 1996 eingeführte fakultative Krankentaggeldversicherung sieht eine Aufnahmepflicht vor, die jedoch gemäss Art. 69 KVG mit der Möglichkeit verbunden ist, für die Dauer von fünf Jahren einen Leistungsvorbehalt für vorbestehende Krankheiten anzubringen. Es ist damit zu rechnen, dass diese Regelung sich für Behinderte diskriminierend auswirkt. Sie müssen sowohl beim Eintritt in die Versicherung als auch bei einer Anpassung des Taggeldes im Falle einer Lohnerhöhung mit Leistungsvorbehalten rechnen. Da kein Anspruch auf Versicherung eines minimalen Taggeldes besteht, ist auch zu befürchten, dass die Versicherer sich gegenüber Behinderten weigern, ein Taggeld in vernünftiger Höhe abzuschliessen.

b) Massnahmen:
Ziel:
Erwerbstätige behinderte Personen sollen wie alle anderen Personen das Recht erhalten, sich zu gleichen Bedingungen gegen den Lohn- und Erwerbsausfall bei Krankheit zu versichern.

Rechtliche Massnahmen:
Die völlige Gleichstellung von Behinderten und Nichtbehinderten kann in der Krankentaggeldversicherung nur durch Einführung eines Versicherungsobligatoriums (zumindest für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer) erreicht werden, was eine weitgehende Revision des KVG bedingt. Die Benachteiligung könnte auch im Rahmen der heutigen freiwilligen Taggeldversicherung teilweise gemildert werden, wenn den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zumindest der Anspruch auf Abschluss einer Versicherung von achtzig Prozent des Lohnes eingeräumt würde und der Vorbehalt für vorbestehende gesundheitliche Beeinträchtigungen von fünf Jahren nicht bei jeder Teuerungsanpassung des Lohnes erneuert werden dürfte. Dies würde eine vergleichsweise geringfügige Anpassung des KVG bedingen.

*********
11. Steuern
11.1. Einkommenssteuern
a) Benachteiligung:
Wenn behinderte Menschen einen Grossteil ihres Einkommens für die Bezahlung von Pflegekosten, Heimaufenthalten, Spezialtransporten usw. aufwenden müssen, so steht ihnen für den gewöhnlichen Lebensunterhalt nicht derselbe Betrag zur Verfügung wie anderen Steuerpflichtigen mit gleichem Einkommen. Es widerspricht dem Prinzip der Steuergerechtigkeit, wenn Behinderte unter diesen Umständen dieselben Steuern zu entrichten haben wie andere. Bei den direkten Bundessteuern sind Krankheits- und Invaliditätskosten seit dem 1.1.1995 mit Ausnahme eines Selbstbehalts bereits in voller Höhe abzugsberechtigt (der Selbstbehalt beträgt fünf Prozent des Reineinkommens). Es scheint allerdings, dass der Begriff der "Krankheits- und Invaliditätskosten" eher eng interpretiert wird. Die Kantone werden spätestens bis zum 1.1.2001 die Bundesregelung übernehmen müssen, wobei sie die Höhe des Selbstbehalts frei festlegen können. Einige Kantone haben die Bundesregelung bereits übernommen (z.B. Bern), andere noch nicht. Sie sehen in aller Regel wohl einen Abzug (zumindest in den Fällen schwerer Invalidität und dauernder Pflegebedürftigkeit) vor, begrenzen diesen aber häufig auf einen Höchstbetrag.

b) Massnahmen:
Ziel:
Behinderte Menschen sollen sämtliche behinderungsbedingten Kosten (z.B. Pflegekosten, Kosten von Spezialtransporten), die nicht durch Versicherungsleistungen gedeckt sind, vom steuerbaren Einkommen abziehen können.

Rechtliche Massnahmen:
· Die Bundessteuergesetzgebung sowie die kantonalen Steuergesetzgebungen haben die volle Abzugsfähigkeit behinderungsbedingter Kosten (ohne Selbstbehalt) vorzusehen. Zwecks administrativer Vereinfachung sind für Personen mit einer klar definierbaren Behinderung (z.B. Blindheit) auch Pauschalabzüge (ohne Nachweis der einzelnen Auslagen) als wählbare Variante vorzusehen.

· Die Praxis hat den Begriff der Invaliditätskosten umfassend zu interpretieren.

*********
12. Politische und Bürgerrechte
12.1. Stimmrecht
a) Benachteiligung:
Wer wegen Geisteskrankheit oder Geistesschwäche entmündigt ist, wird gemäss Art. 2 des Bundesgesetzes über die politischen Rechte vom Stimmrecht in eidgenössischen Angelegenheiten ausgeschlossen. Dieser Ausschluss soll im Rahmen der Totalrevision der Bundesverfassung sogar in Art. 115 Abs. 1 explizit verankert werden. Die meisten Kantone kennen für kantonale Angelegenheiten eine vergleichbare Regelung. Von dieser pauschalen Schlussfolgerung werden zahlreiche psychisch Behinderte betroffen. Es ist in Frage zu stellen, ob wegen des Unvermögens, die eigenen Angelegenheiten richtig zu besorgen, des dauernden Schutzbedürfnisses oder der Gefährdung der Sicherheit anderer (vgl. dazu Tuor/Schnyder/Schmid, Zürich, 1995, S. 381 f.) darauf geschlossen werden kann, dass diese Leute auch unfähig sind, die Bedeutung und Tragweite einer Abstimmung zu verstehen.

Der Einzelfall bedarf einer differenzierten Beurteilung, unter Berücksichtigung von Notwendigkeit und Verhältnismässigkeit. Die Fähigkeit "richtig" abzustimmen, darf nicht einfach pauschal verneint und damit das Stimmrecht abgesprochen werden.

b) Massnahmen:
Ziel:
Die zivilrechtliche Entmündigung wegen Geisteskrankheit oder Geistesschwäche soll nicht automatisch zum Entzug des Stimmrechts führen. Es ist im Einzelfall nachzuweisen, dass die betroffene Person Bedeutung und Tragweite von Abstimmungen nicht erkennen kann und damit der Entzug des Stimmrechtes geeignet und erforderlich ist. (Als Vorbild diene das Tessiner Gesetz über die sozialpsychiatrische Betreuung, Art. 48).

Rechtliche Massnahmen:
Im Bundesgesetz über die politischen Rechte wie auch in den kantonalen Gesetzen über das Stimm- und Wahlrecht sind die Voraussetzungen über den Entzug von aktivem Stimm- und Wahlrecht eigenständig zu regeln. Von der in Art. 115 Abs. 1 des Verfassungsentwurfs vorgesehenen Regelung ist abzusehen.

*********
13. Vormundschaft
13.1. Vormundschaftliche Massnahmen
a) Benachteiligung:
Das Vormundschaftsrecht gilt zwar nicht nur für behinderte Menschen, doch es kommt bei der Gruppe der psychisch und geistig Behinderten weit häufiger zum Zuge als bei anderen Personen. Der mit einer psychischen oder geistigen Behinderung verbundene Schwächezustand - in der gesetzlichen Terminologie "Geisteskrankheit" bzw. "Geistesschwäche" genannt - hat oft ein besonderes Schutzbedürfnis zur Folge, das vormundschaftliche Massnahmen nötig macht. Obwohl diese dem Wohl der Betroffenen dienen sollen, werden deren Auswirkungen häufig als diskriminierend erlebt.

Das zur Verfügung stehende vormundschaftliche Instrumentarium besteht aus einer gesetzlich vorgegebenen Stufenfolge von Massnahmen. Wenn die entsprechenden gesetzlichen Voraussetzungen des Vormundschaftsrechts erfüllt sind, kann eine Vormundschaft (Art. 369 ZGB), eine Beistandschaft (Art. 392 ZGB) oder eine Beiratschaft (Art. 395 ZGB) errichtet werden. Während eine Bevormundung mit dem Entzug der Handlungsfähigkeit verbunden ist, hat die Errichtung einer Beistandschaft grundsätzlich keine Auswirkungen auf die Handlungsfähigkeit. Einzige Zwischenstufe ist die Beiratschaft, welche die Handlungsfähigkeit in bestimmten vermögensrechtlichen Angelegenheiten einschränkt.

In der Praxis erweist sich diese Stufenfolge von vormundschaftlichen Massnahmen als zu grob. Dass das starre gesetzliche System nur beschränkt auf die tatsächlich vorhandene individuelle Schutzbedürftigkeit Rücksicht nimmt, hat in vielen Fällen unverhältnismässige Eingriffe in die Freiheit der Betroffenen zur Folge. Anhand eines Beispiels kann dies aufgezeigt werden: Bei einer psychisch behinderten Person drängen sich vormundschaftliche Massnahmen auf, weil sie während manischer Schübe nicht mit Geld umgehen kann und jeweils ihren Lohn verschleudert. Um diese Person zu schützen, würde es genügen, ihr die Verwaltung des Lohnes zu entziehen. Da diese Möglichkeit im Vormundschaftsrecht jedoch nicht vorgesehen ist, wird eine Bevormundung erforderlich. Ohne entsprechende Notwendigkeit schränkt diese nicht nur die Handlungsfähigkeit in allen finanziellen Fragen, sondern auch die Freiheit der persönlichen Lebensgestaltung ein.

Diskriminierend sind jedoch nicht nur die übermässigen Eingriffe in die Rechtsstellung der Betroffenen, sondern auch die unnötig stigmatisierende Terminologie des Gesetzes. Insbesondere der Begriff "Entmündigung" und das Wort "Mündel" haben nach heutigem Empfinden einen abwertenden Gehalt; dasselbe gilt auch für die Ausdrücke "Geisteskrankheit" und "Geistesschwäche".

b) Massnahmen:
Ziel:
Die vormundschaftlichen Massnahmen müssen auf die individuelle Hilfsbedürftigkeit abgestimmt werden können und sollen die Autonomie der Betroffenen nicht stärker beschneiden, als dies zum Schutz der Betroffenen erforderlich ist. Die Terminologie des Vormundschaftrechts soll überdies von stigmatisierenden Begriffen befreit werden.

Rechtliche Massnahmen:
Das Vormundschaftsrecht ist revisionsbedürftig. Eine grundlegend neue Regelung soll das vormundschaftliche Instrumentarium in der Weise verfeinern, dass die einzelne Massnahme auf die individuelle Schutzbedürftigkeit abgestimmt werden kann. Abwertende Begriffe sollen durch eine wertneutrale Terminologie ersetzt werden. Die Grundsätze und Leitlinien, die im Bericht einer vom Bundesamt für Justiz eingesetzten Expertengruppe vom Juli 1995 enthalten sind, tragen diesen Anliegen in hohem Mass Rechnung und sollen für die grundlegende Revision des Vormundschaftsrechts wegleitend sein.

13.2. Fürsorgerische Freiheitsentziehung (FFE)

a) Benachteiligung:

Viele behinderte Menschen leben wegen einer Geisteskrankheit oder einer Geistesschwäche aufgrund einer "Fürsorgerischen Freiheitsentziehung" (FFE) gemäss Art. 397a ff. ZGB gegen oder ohne ihren Willen in einer Anstalt. Diese Anstalt sollte für behinderte Menschen "geeignet" sein. In der Praxis bieten diese Anstalten aber alles andere als eine optimale und adäquate Förderung. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung sind die Anforderungen an die Eignung einer Anstalt minimal. Zudem besteht keine gesetzliche Verpflichtung der Kantone, "geeignete Anstalten" zu errichten. So fehlen denn auch notwendige therapeutische und heilpädagogische Förderungsmöglichkeiten.

b) Massnahmen:
Ziel:
Die geeigneten Anstalten sind im Rahmen der therapeutischen und heilpädagogischen Notwendigkeit einzurichten.

Rechtliche Massnahmen:
Im Bundesrecht sollen die Kantone verpflichtet werden, mit der Unterstützung des Bundes im Rahmen der therapeutischen und heilpädagogischen Notwendigkeit die erforderlichen geeigneten Anstalten einzurichten (vgl. den unterstützungswürdigen Vorschlag im Bericht der Expertengruppe zur Revision des Vormundschaftsrechts, Juli 1995, S. 151).

*********

14. Medizin und Forschung
14.1. Pränatale Diagnostik
a) Benachteiligungen:
Die Anwendung der Methoden der pränatalen Diagnostik gehört heute im Fall einer Schwangerschaft zur medizinischen Routine. Schwangere Frauen stehen unter einem erheblichen gesellschaftlichen Druck, gesunde Kinder zur Welt zu bringen. Ist aufgrund eines positiven Befundes bei einer vorgeburtlichen Untersuchung eine Schädigung oder Erbkrankheit zu erwarten, so besteht faktisch ein Zwang zur Abtreibung. Diese Selektion von ungeborenem Leben führt letztlich dazu, dass die Existenzberechtigung von Menschen mit einer Geburtsbehinderung in Frage gestellt wird.

b) Massnahmen:
Ziel:
Frauen sollen die Möglichkeit haben, frei und ohne Druck über die Anwendung von Methoden der pränatalen Diagnostik und die Frage eines allfälligen Schwangerschaftsabbruchs zu entscheiden.

Rechtliche Massnahmen:
Das Recht der Frau auf "Nicht-Wissen" und auf Ablehnung von Methoden der pränatalen Diagnostik ist ebenso zu gewährleisten wie das Recht der Eltern auf bewusste Familienplanung. Das Selbstbestimmungsrecht der Eltern soll durch unabhängige Informations- und Beratungsstellen gestärkt werden. Es muss garantiert werden, dass die Ablehnung von vorgeburtlichen Untersuchungen oder die Geburt eines Kindes, dessen Behinderung aufgrund von Methoden der pränatalen Diagnostik feststeht, nicht mit versicherungsrechtlichen Nachteilen "bestraft" wird.

14.2. Forschung, insbesondere Humangentechnologie

a) Benachteiligungen:
Die Gen- und Reproduktionstechnologien (Embryonenforschung, In-Vitro-Befruchtung, Genomanalysen, Gentherapien) bieten die Möglichkeit, "krankes" Erbgut zu erkennen und unter Umständen auszuschalten und "gesundes" Erbgut zu erhalten. Dadurch wird die Selektion menschlichen Lebens nach Kriterien einer durch die Forschung definierten Lebensqualität erleichtert. Im Bereich der pränatalen Diagnostik findet sie bereits heute statt (vgl. dazu oben Ziff. 14.1). Auch die Reproduktionstechnologie, die ursprünglich entwickelt wurde, um Unfruchtbarkeit zu überwinden, wird zunehmend durch selektives Denken geprägt (Keimzellendiagnostik, Präimplantationsdiagnostik, Fötenreduktion bei Mehrlingsschwangerschaft). Die Möglichkeit der Genomanalyse, bei einem Individuum Krankheitsveranlagungen festzustellen, birgt zudem die Gefahr, dass der untersuchten Person bei einem positiven Befund ernsthafte Nachteile auf dem Arbeitsmarkt und im Versicherungsbereich drohen.

b) Massnahmen:
Ziel:
Die personale Würde des Menschen ist ungeachtet seiner persönlichen Merkmale und seines Genoms zu schützen. Eine Klassifizierung menschlichen Lebens in "lebenswert bzw. lebensunwert", "Person" bzw. "Nicht-Person" muss verhindert werden. Es ist sicherzustellen, dass behinderte Menschen nicht für Forschungszwecke der Gen- und Reproduktionstechnologie missbraucht werden.

Rechtliche Massnahmen:
· Es ist zu gewährleisten, dass Screeningverfahren zur Genomananlyse nur mit der Zustimmung der aufgeklärten und urteilsfähigen Person durchgeführt werden. Urteilsunfähige Personen sind durch besondere rechtliche Schutzvorkehrungen, wie z.B. die Schaffung von unabhängigen Ethikkommissionen, vor missbräuchlichen Forschungsvorhaben zu schützen.

· Durch gesetzliche Massnahmen ist zu verhindern, dass jemand aufgrund seines Genoms einen rechtlichen, insbesondere einen versicherungsrechtlichen Nachteil erleidet.

14.3. Euthanasie
a) Benachteiligungen:
Es wird zwischen aktiver Euthanasie (gezielter Tötung) und passiver Euthanasie (Tötung durch Unterlassung von lebenserhaltenden oder -verlängernden Massnahmen) unterschieden. Während die aktive Euthanasie strafbar ist, ist die passive Euthanasie unter bestimmten Voraussetzungen zulässig.

In der gesellschaftlichen Diskussion über die Sterbehilfe gewinnt der Leitgedanke der Leidersparung zunehmend an Bedeutung. Eine gefährliche, von der Philosophie des Utilitarismus getragene Tendenz unterscheidet dabei zwischen "lebenswertem" und "lebensunwertem" Leben und aberkennt z.B. geistig schwerstbehinderten Personen das Recht auf Teilhabe an der menschlichen Würde.

Für behinderte und kranke Menschen, die vorübergehend oder dauernd nicht in der Lage sind, ihren Willen zu äussern, besteht vor diesem Hintergrund ungeachtet ihres Alters die Gefahr, dass sie aufgrund eines fremden Entscheides über ihr Leiden bzw. ihre Lebensqualität der Euthanasie "zugeführt" werden. Kranke, behinderte und alte Menschen, deren Lebenswert in unserer Gesellschaft in Frage gestellt wird, laufen überdies Gefahr, durch den verinnerlichten Druck der Euthanasie zuzustimmen.

b) Massnahmen:
Ziel:
Die persönliche Würde von schwerstbehinderten Menschen muss geschützt werden. Es ist zu verhindern, dass Menschen durch eine Aberkennung ihrer Persönlichkeitsrechte der Euthanasie ausgeliefert werden. Weder kranke und behinderte Menschen noch deren Angehörige dürfen dazu gedrängt werden, in die Euthanasie einzuwilligen.

Rechtliche Massnahmen:
Am Verbot der aktiven Sterbehilfe in der Schweiz ist festzuhalten. Durch rechtliche Kontrollmechanismen ist zu gewährleisten, dass der Entscheid über die passive Euthanasie allein auf ethische Erwägungen im Einzelfall abgestützt und nicht dazu missbraucht wird, eine Selektion zwischen "lebenswertem" und "lebensunwertem" menschlichem Dasein vorzunehmen.

*********
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